
119 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

22. 6. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , 
mit dem das Hochschul-0rganisationsgesetz 

neuerlich abgeändert wird 

Der Nationalrat hat beschloSisen: 

Artikel I 

Das Hochschul-0rganisationsgesetz, BGBL 
Nr. 154/1955, in der Fassung des Artikels 4 der 
EGVG.-Novelle, BGBL Nr. 92/1959, und der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 188/1962 und Nr. 195/ 
1965 wird abgeändert wie folgt: 

Dem § 7 wird folgender Absatz angefügt: 
,,(4) An der Universität Innsbruck besteht 

außer den in Abs·. 1 lit. abis d genannten Fakul­
täten auch leine Fakultät für Bauingeni.eurwesen 
und Architektur." 

Artikel II 

Die Vorschläg,e zur Besetzung der ersten sechs 
Lehrkanzeln (§ 10 Abs. 3 des Hochschul-Organi­
sation~gesetz,es) sind von Kommissionen zu 
erstatten, die aus dem Rektor der Universität 
lnnsbruck als Vorsitzenden, aus dnei vom Aka­
demischen Senat der Universität Innsbruck zu 

bestimmenden, ihrer Fachrichtung nach der zu 
bes.etzenden Lehrkanzel nahestehenden Univer­
sitätsprofessor,en und je zwei von den Fakultäten 
für Bauingenieurwesen und Architektur der 
Technischen Hochschulen in Wien und Graz zu 
entsendenden Hochschulprofessoren mit der 
Lehrbefugnis für das betreff,ende Fach bestehen. 
Handelt es sich um Fächer, die auch an der 
Akademie der bildenden Künste und der Aka­
demie für ang.ewandte Kunst in Wien vertreten 
sind, so ist auch von diesen Anstalten ein Hoch­
schulprofessor mit der Lehrbefugnis für das 
betreffende Fach zu ents,enden. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz triott gIe'ichzeitig mit 
dem Bundesgesetz vom , BGBL 
Nr. / , mit dem ein Fonds zur Förde­
rung der Errichtung .einer Fakultät, für Bau­
ingenieurwesen und Architektur an der Univer­
sität Innsbruck geschaffen wird, in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dies,es Bundesgesetzes 
1st das Bundesministerium für Unterricht 
betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Bemühungen um die Errichtung einer 
Ausbildungsstätte für Techniker in Innsbruck 
gehen in das Ende des 18. Jahrhunderts zurück. 
TatsächIich wurde im Jahre 1792 an der Uni­
versität InIlishruck eine Lehrkanzel für Inge­
nieurwissenschaften unter der Bezeichnung "Prak­
tische Mathematik" "errichtet. 

Aus unbekannten Gründen wurden die unt'er 
dieser Bezeich·nung gehaltenen Vorlesungen, 
insbesondere über NivelLierkunslt, Mechanik, 
Maschinenlehr,e, Hydrostatik, Flußregulierung, 
Kanal- und Straßenbau, Brück,enbau, bürgerliche 
Baukunst, Technologie, Fahrikswissenschaft, 
Forst- und Landwirtschaft sowie Kriegswissen-

s'chaft in der Zeit zwischen 1838 und 1849 ein­
gestellt. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen 
neuerdings ernsthafte B.emühungen um die 
Errichtung einer Technischen Hochschule in 
Innsbruck: Dies.e Bemühungen führt·en zu einer 
gemeinsamen Eingabe des Landes Tirol, des 
Landes Vorarlberg, der Landeshauptstadt Inns­
bruck, der Univ,erstität und des Ingenieurvereines 
im Jahre 1917 an das Ministerium für Kultus 
und Unterricht. Die kriegshedingten Verhält­
nisse und deren Folgen ließen keine Hoffnung 
auf Verwirklichung des gestellten Verlangens 
offen. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg wurden im Hin­
blick auf die dUrch die Besatzungszon.en geschaf­
f(lnen Schranken' an der Univers-ität, Innsbruck 
Vorlesungen für die Fächer der crS'ten Staats­
prüfung für Bauingenieur-e abgehalten. Diese 
Vorlesungen wurden jedoch mit der Lockerung 
und dem Wegfall der durch di-e Zonengrenzen 
geg-ebenen Beschränkungen eingestellt. 

Die Bemühungen um die Errichtung einer 
Technisd1en Hochschule wurden anläßlich der 
600-Jahr-Feier "Tirol bei österreich" neuerdings 
aufgegriffen. (Das Nähere über die geschichtliche 
Entwicklung und über die verschiedensten 
Bemühungen für das Zustandekommerieiner 
Technischen Hochschule in Innsbruck siehe in 
der Denkschrift "Gründung einer Inmbrucker 
Technischen Hochschule aus Anlaß der 600-J ahr­
Feier ,Ti,rol bei österreidl' 1363-1963"). 

B'ei den ersten Vorberatungen mit den zustän­
digen Bundesministerien, insbesondere mit dem 
BundesmiIüsteriurri für Unterricht und dem 
Bundesministerium für Finanzen zeigte sich, daß 
der Plan zur Errichtung einer Technischen Hoch­
schule in Innsbruck nur dann verwirkl'icht wer­
den kann, wenn in Tirol selbst beziehungsweise 
in den benachbarten Ländern die Mittel für die 
Errichtung der zum BCit-rieb einer hochschuI­
mäßig,en technischen Ausbildungs'stätte notwen­
digen Baulichkeiten aufgebracht werden. 

Nach Rücksprache mit den zuständigen Orga­
nen der betreffenden Gebietskörperschaft haben 
sich daher der Landeshauptmann von Tirol und 
der Bürgermeister der Landeshauptstadt Inns­
bruck gemeinsam verpflichtet, zusammen mit 
den maßgebenden Wirtschaftsunternehmungen 
und' Betrieben die zur Erstellung dieser Baulich­
keiten zu erwarvende Baukostensumme von 
300 Millionen Schilling aufzubringen. Die über­
nahme die~er Verpflidnung war ausschlaggebend 
dafür, daß der Planungsauss.chuß der österreichi­
smen Rektorenkonferenz am 26. Juni 1965 dem 
Antrag der Universität Innsbruck auf Sduffung 
einer Fakultät für Bauweren einhellig zu­
gestimmt und daß in der Folge die am 5. Juli 
1965 in Innsbruck tagende österreichische Rek­
torenkonferenz selbst den Antrag ebenfalls ein­
stimmig gebilligt hat. 

Die vom Landeshaüptmann übernommene 
Verpflichtung hat die Tiroler Landesregierung in 
ihrer Sitzung vom 20. Juli und der Tiroler 
Landtag in seiner Sitzung vom 28. Jul'i 1965 
be~ätigt, indem nachstehender Bes'chluß gefaßt 
wurde: 

1. Zur Deckung der Baukosten einer an der 
Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck zu 
errichtenden Fakultät für Bauwesen stellt das 
Land Tirol einen Betrag von 100 Millionen 

Schilling unter der V ora ussetzung zur Ver­
fügung, daß die Landeshauptstadt Innsbruck 
einen gleim hohen Betrag hiezu leistet. 

2. Das L;;nd Tirol leistet gemeinsam mit der 
Landeshauptstadt Innsbruck dafür Gewähr, 
daß weitere 100 Millionen Schilling, insgesamt 
daher 300 Millionen Schilling, zur Deckung der 
Baukosten einer Fakultät für Bauwesen in Inns­
bruck von den Körperschaften, Betrieben, 
Unternehmungen und Einzelpersonen im Land 
Tirol und seinen Nachbarländern aufgebracht 
werden. 

Ein übereinstimmender Beschluß wurde vom 
Gemeinderat der Landeshauptstadt Innsbruck 
am 29. Juli 1965 gefaßt. 

Demnach haben sidl das Land Tirol und die 
Stadtgemeinde Innsbruck verpflichtet, die Bau­
kosten für di,e Erstellung der zum Betrieb einer 
temnischen Fakultät erforderlich'en Baulich­
keiten zu übe.rnehmen. Die spezifisch wiss,en­
schaftliche Einrichtung, insbesondere die Aus­
rüstung der Institute mit, den erforderlichen 
spezialwissenschaftlichen . Apparaten u. dgI. 
fällt nicht unter die vom Land Tirol und von 
der Stadtgemeinde Innsbruck übernommene 
V erpflich tung. 

Die Kosten für die Einrichtung der Institute 
mit den wissenschaftlichen und den Lehr-Appa­
raten sowie der g,esamte P,ersonalaufwand wird 
vielmehr den Bund belasten. 

Bemerkt wird, daß die Einrimtung einer 
technischen Fakultät an einer Universität in 
österr'eich sicherlich neu und vorerst einmalig 
ist. Für die Wahl difs,er Konstruktion mag 
gelten, was Univ.-Prof. Dr. Alfr·ed Ritter von 
Wretschko, Professor der Recht'e an der Uni­
versität Innsbruck (siehe die Broschüre "Zur 
Frage der Errichtung einer technischen Hoch­
schule in Innsbruck, Innsbruck 1912"), nach 
einem Hinweis auf die wiederholten Bemühun­
g,en auf Schaffung einer Bildungsstätte für Tech­
niker in Innsbruck geschrieben hat: 

"Unaufschiebbar erscheint die Schaffung einer 
Abteilung für Bauingenieure". 

Gerade der Bestand einer Universität der 
Landeshauptstadt Inmbruck gibt eine,n un­
bedingten Vorzug vor anderen Städten der 
Alpenländer. Denn die Univ,erslität als reich­
g.egliederte wis'senschaftliche Forschungs- und 
Lehrstätte, als Vermittlerirr entwickelter fam­
licher Bildung, würde' in ihren Lehrbnzeln und 
Instituten von ~lbst einen vollkommen geeig­
neten Nährboden auch für verschiedene Zweige' 
technischen Homsmulun:terrichtes bieten, und 
zwar in einem Maße, wie ihn das geistige Leben 
anderer Städte, die des kostbaren Schatzes 
einer Universität entbehren, kaum zu schaffen 
vermöchten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß 
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Lehrer technischer Disziplinen in Innsbruck für schule zu gründen, sondern die technische 
ihre fachwissenschafttiche Arbeit aus verschiede- Fakultät an die bereits bestehende Universität 
nen modernen Einrichtungen unserer Universi- InnsbruckanizugLiedern. Somit wird wohl die 
tät reichen Nutzen ziehen könnten. Nicht Errichtung der für den Fakultätsbetrieb erfor­
minder könnten die Hörer einer Technik derlichen Institutionen notwendig sein, während 
einzelne, für sie grundlegende Kollegien an der viele Verwaltungs'aufgaben von dem bereits 
Universität besuchen. Sie würde ihnen aber bestehenden Rektorat der Universität (vor allem 
auch sonst reiche Ge1eg.enheit bieten, Wissen von der Quästur) mitbesorgt werden können. 
und Verständnis über den Kreis der Spezial- Abschließend kann somit bemerkt werden, 
fächer zu erweitern; es würde ihnen ermög- daß bei der angesichts der Überfüllung der 
lichen, sich an Ort und Stelle jene Ergänzung technischen Hochschulen in Wien und in Graz 
rein fachlicher Ausbildung anzueignen, die sie unbestrittenen NDtwendigkeit einer Erweite­
vor mancherlei Eins1eitigkeiten schützt und die rung der technischen Ausbilidungsmöglichkeiten 
für ein gedeihliches Wirken in ihren Berufs- sowohl ideeUe als auch materielle Gründe 
stellungen nahezu unentbehrlich ist. (wesentliche Entlastung des Bundes zufolge der 

Aber auch für die Univ,ersität wäre der Errichtung der Baulichkeit durch das Land Tirol 
Bestand eines technischen Hoch,schulbetriebes und die Landeshauptstadt Innsbruck) dafür 
in Innsbruck von größtem Wert,e. Sie wäre nicht sprechen, diese Erweiterung auf dem vorgesehe­
nur gebender, sondern im gleiche!). Maße auch nen Wege der' Errichtung einer technischen 
empfangender Teil. V,erschiedene Universitäts- Fakultät in Innsbruck vorzunehmen. 
studenten würden g,ewiß gerne ihre Ausbildung 
nach der technischen Seite hin erweitern, uns 

h d Zu den einzelnen Bestimmungien wird be-Lehrern aber würde der geistige V,erk'e r un 
merkt: der wissenschaftliche Wettbewerb mit Kollegen 

aus jenem Kreis vielfältige fruchtbringende Zu Artikel I: 
Anregung bringen. Man denke nur an die engen 
Beziehungen zwischen bei den Hochschulen auf 
dem Gebiete der mathematisch'-naturwissen­
schaftlichen Fächer, im Handelsrecht, im Ver­
waltungsrech,t, 111 der V olkswirtschahsLehI1e 
usw." 

Des weiteren kann darauf v.erwies,en werden; 
daß schon im Jahre 1910 von den technischen 
Hochschulen die Berechtigung der Forderung 
auf Errichtung einer Technischen Hochschule in 
den westlichen Alpenländern Osverreichs an­
erkannt wurde. Dies hat der damalige Rektor 
der Technischen Hochschule in Wien, Prof. Dok­
tor Hans Freiherr Jüptner von Jonstorff, mit 
nachstehenden Worten begründet: 

,,1. Die westlichen Alpenländer bes,itzen 
keine eigene Technische Hochschule und liegen 
von den bestehenden so weit 'entfernt, daß nur 
ein Teil der aus diesen Ländern stammenden 
Hörer (etwa 200 in Wien und 60 in Graz) 
österreichische Technische Hochschulen· frequen­
tieren, während eine nicht unbeträchtliche Zahl 
im Ausland swd~eren (200 in München, 100 in 
Zürich und rund 100 Osterreicher in Berlin). 

2. Bei der Tendenz, die Wasserkräfte der 
Alpenländer rationell auszunutzen, liegt es im 
Interesse des Staates, für die technischen Bedürf­
nisse der westlichen Provinzen durch Errich­
tung einer Hochschule vorzusorgen." 

Darüber hinaus erw,eist es sich neben dem 
Bestreben, technische und Gei~tes-Wiss·enschaf­
t,en in der "universitas litterarum" zu vereini­
gen, auch aus wirtschaftLichen Erwägungen für 
zweckmäßig, nicht eine eigene Technische Hoch-

Im § 7 des Hochschul-Organisationsgcsetzes, 
BGBl. Nr. 154/1955, in der Fassung des 
Artikels 4 der EGVG.-Novelle, BGBL Nr. 92/ 
1959 und _,der Bundesgesetze BGBL Nr. 188/ 
1962 und Nr. 195/1965 sind die Fakultäten der 
einzelnen Universitäten (Abs. 1) und der Hoch­
schulen (Abs. 2 und 3) namentlich angeführt. 

Zur Errichtung einer weiteren Fakultät an 
einer Universüät beziehungsweise an elller 
Hochschule bedarf es daher eines eigenen Bun­
desgesetzes (siehe auch die bisherigen Novellen 
zum Hochs1chul-Organisationsgesetz). In Über­
einstimmung mit der Formulierung des § 7 
Abs. 2 wird die der Universität Innsbruck 
anzugliedernde technische Fakultät als "Fakul­
tät für Bauingenieurwesen und Architektur" 
bezeichnet. Die Errichtung von Lehrkanz,eln 
wird in dem Umfang vorzusehen' sein, in dem 
der vorzutrag.ende Lehrstoff dem wissemchah­
lichen Bereich des Bauingenieurwesens und' der 
Architektur unterstellt werden kann. Lehr­
kanzeln für Vermessungswesen werden zunächst 
nur in einem Ausmaß in Betracht kommen, das 
zur Vermittlung einschlägiger Kenntnisse an die 
Studierenden des Bauingenieurwe'S,ens und der 
Architektur notwendig ist. Die Errichtung 
von Einrich,tungen zur Durchführung der Stu­
dienrich tung "V ermessungswesen" bedarf noch 
g,enauerer Unt.ersuchung,en und könnte erst zu 
einem späteren Zeitpunkt in Betracht kommen. 

Zu Artikel 11: 

§ 10 Abs. 3 des Hochschul-Organisations­
ges·etzes sieht vor, daß Besetzungsvorschläge vom 
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Professorenkollegium auszugehen haben. Da an 
der neuen Fakultät ein solches zunächst nicht 
besteht, sondern erst durch die Ernennung der 
ersten Hoch'slchulprofessoren gebildet werden 
süll, erscheim ,eine gesetzliche Regelung der 
Erstattung der ersten BelsetzungsvofSlchläge 
zweckmäßig. Nach den bei der Hochschulle für 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Linz 
und beim Aushau der Univers,ität Salzburg 
gemachten Erfahrungen ist eine Kommission aus 
Fachprofessoren bestehender Hochschulen für 
diese Aufgabe am besten geeignet. Für die Archi­
tekturfächer kommen neben Professoren der 
beiden Technischen Hochschulen auch solche der 
im Text erwähnten Akademien in Betracht, an 
denen Meisterklassen für Architektur eingerich­
tet sind. Die Kommissionen sollen unter dem 
Vorsitz des Rektors der Univers,ität Innsbruck 
tagen. Der Einfluß dieser Universität soll durch 
die drei vom Akademischen Senat nOmln1er­
ten Vertreter gewahrt werden. 

Zu Artikel III: 

Ein diesen Entwurf entsprechendes Bundes­
gesetzsoll gleichzeitig mit einem Bundesgesetz 
über den In11lSibruck,er Universitätsfonds in 

Kraft treten. In diesem Gesetz wird, die Ver­
pflichtung des Landes Tirol und de~r Landes­
hauptstadt Innsbruck über den Umfang ihrer 
BeitragsIeistung,en zur Errichtung der techni­
schen Fakultät an der Universität InnJsbruck 
näher zu regeln ,sein. 
, Schließlid1 enthäLt Artikel III die VoUzugs­
klausel. 

KostenbereChnung 

Es ist an die Errichtung von 21 Lehrkanzeln 
für die Fakultät für Bauingenieurwesen und 
Ardütektur an der Universität Innsbruck 
gedacht. Die Errichtungskosten sind nach den 
Bestimmung,en des Entwurfes eines Bundes­
gesetzes, mit dem ein Fonds zur Förderung der 
Errichtung der gegenständlichen Fakultät ge­
sduff,en wird, von dies.em Fonds zu tragen. Der 
Aufwand für den laufenden Betrieb kann pro 
Lehrkanzel auf 800.000 S bis 1,000.000 S ge­
schätzt werden (einschließlich des Personal­
aufwandes). Der laufende Betrieb der neuen 
Fakultät wird also Ko~ten in der Höhe von 
16 bis 20 Millionen Schilling ,erfordern. Hiefür 
wird im Budget des Bundesministeriums für 
Unterricht vorzusorgen sein. 
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